


 

- 2 - 

Vor diesem Hintergrund bedarf es nun gemeinsamer Anstrengungen der Ausländerbehörden, der 

Jugendämter und des LAiV, um den Bearbeitungsrückstau aufzulösen. Dies ist vor allem deshalb 

wichtig, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern für jeden hier bereits aufhältigen unbegleiteten 

minderjährigen Ausländer mit Asylantrag und auch für jedes nachgeborene Kind von 

Asylbewerbern (soweit er/es in EASY erfasst wird) keinen neuen Asylbewerber aus dem 

bundesweiten Erstverteilungssystem EASY aufnehmen muss. Daneben ist dies auch für Ihren 

Landkreis bzw. Ihre Stadt von Bedeutung, weil nur so eine Anrechnung dieser Personen auf Ihre 

aktuelle kommunale Aufnahmeverpflichtung entsprechend § 6 Abs. 4 ZuwZLVO M-V möglich ist.  

 

Für die Vergangenheit benötigt das LAiV daher dringend Listen mit Daten zu Asylbewerbern, die 

einen schriftlichen Asylantrag nach § 14 Abs. 2 AsylG gestellt haben und bisher nicht im LAiV 

erfasst wurden. Das sind im Grunde alle Personen, die ohne Zuweisungsentscheidung in den 

Kommunen als Asylbewerber aufhältig sind oder waren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

auch, dass selbst die Personen nachträglich gebucht werden können, deren Asylverfahren bereits 

abgeschlossen ist, also auch zwischenzeitlich geduldete oder anerkannte ehemalige Asylbewerber. 

 

Eine an das LAiV zu übersendende Liste (bitte im Excel-Format) sollte mindestens folgende Daten 

enthalten:  

 

- Name, Vorname 

- Geburtsdatum 

- Herkunftsland 

- Geschlecht 

- Datum der Antragstellung 

- Az. BAMF 

- AZR-Nummer. 

 

Alternativ können Sie auch Kopien der Niederschriften zum Asylantrag Teil 1 an das LAiV 

übersenden. 

 

Für die Zukunft bitte ich die Ausländerbehörden, dem LAiV unverzüglich eine Kopie der 

Niederschrift zum Asylantrag (Teil 1) des BAMF zu übersenden. Diese erhält die Ausländerbehörde 

in der Regel nur dann, wenn Ihr Landkreis oder Ihre kreisfreie Stadt zum Zeitpunkt einer 

Antragstellung nach § 14 Abs. 2 AsylG bereits zuständige Ausländerbehörde war.  

 

Bei nachgeborenen Kindern von Asylbewerbern gilt dies ebenso. Allerdings könnten Sie auch eine 

Kopie der Benachrichtigung übersenden, die Sie gemäß § 14a Abs. 2 Satz 2 AsylG ohnehin an das 

BAMF zu übersenden haben, weil mit der schriftlichen Information des BAMF der Asylantrag 

bereits als gestellt gilt. Dieser Mitteilung sollte dann eine Kopie der Geburtsurkunde beiliegen.  

 

Mit diesen Informationen kann das LAiV dann nach § 52 AsylG zeitnah und regelmäßig die EASY-

Buchungen vornehmen und die Personen sowohl auf die Landesquote anrechnen lassen, als auch 

Ihre Aufnahmequote aktualisieren. 

 

 




